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In der Anfragebeantwortung 257/AB vom 50201980 habe ich 
darauf hingewiesen, daß der Hauptirerband der österreichi
schen Sozialversicherungsträger iß allgemeinen über keine 
Angaben~ betreffend die VerteilunG der Einnahmen und Aus
gaben der Pensionsversicherungsträger auf die einzelnen 
Bundesländer, verfügto Da der Präsident des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger in einer 
Presseaussendung am 1201001979 Daten fUr das Bundesland 
Vorarlberg. veröffentlicht hat, nehmen die Anfragesteller, 
die Nichtbeantwortung der Fragen, betreffend die Vertei
lung der Leistungen der Pensionsversicherung auf die Bun
desländer, nicht zur Kenntnis mit der Begründung~ daß ent
sprechende Daten beim Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger verfügbar sein müsseno Sie wei
sen darauf hin, daß finanzielle GrUnde auch für die Be
rechnungen, die im l~.uftrag des Präsidenten des Hauptver
bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 
durchgeführt wurden, zu berücksichtigen gewesen wären. 
Sie richten daher an mich die neuerliche Anfrage: 

"10 \.Jie hoch waren die Kosten für die Berechnungen~ die 
im Auftrag des Präsidenten des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozial versicherungsträger zur Er

'mittlung der Leistungen der Pensionsversicherung 
im Bundesland Vorarlberg durchgeführt wurden? 
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20 ~.Jie hoch war die Zahl der Versicherten in der Pensions
versicherung in den Jar~en 1978 und 1979 nach Bundes
ländern? 

30 Wie hoch war die Zahl der Bezieher einer Pension nach 
dem ASVG, GSVG und BSVG in den Jahren 1978 und 1979 
nach Bundesländern? 

40 \v'ie hoch vmren die Durchschnittseinkommen der Ver
sicherten in der Pensionsversicherung in den Jahren 
1978 und 1979 nach Bundesländern? 

50 Wie hoch waren die Durchschnittspensionen der Bezieher 
einer Pension nach dem ASVG, GSVG, BSVG inden Jahren 
1978 und 1979 nach Bundesländern?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich zunächst 
grundsätzlich folgendes festzustellen: 

Wenn die Nichtbeantwortung der Fragen betreffend die Vertei
lung der Leistungen der Pensionsversicherung auf die Bundes
länder von den unterzeichneten Abgeordneten nicht zur Kenntnis· 
genommen werden kann, da nach ihrer Meinung entsprechende Da
ten beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs
träger verfügbar sein müßten, bedaure ich dies, dadie·se Mei
nung offenbar auf einer Fehlinformation begründet sein muß. 

Die Gliederung Österreichs in Bundesländer ist für den Be
reich der gesetzlichen Pensionsversicherung weder vom recht
lichen noch vom verwaltungstechnischen Standpunkt aus von Be-. 
deutung; alle sieben Träger der gesetzli6hen Pensionsversi
cherung haben eine örtliche Zuständigkeit, die das gesamte 
Bundesgebiet umfaßtoSchon aus diesem Grund besteht für die 
Pensionsversi.cherungsträger kein Anlaß, statistische Nach
weisungen nach Bundesländern gegliedert zu führeno Daher 
sind auch im Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger solche Nach'."leise nicht vorhandeno 
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Auch die Weisungen des Bundesministeriums für soziale Ver
'.-lal tung, die die Sozialversicherungsträger verpflichteng 
bestimmte statistische Nachweisungen nach bestimmten Grund
sätzen zu erstellen, sehen keine Aufgliederung dieser 
statistischen Nachvreisungen nach den einzelnen Bundes
ländern voro 

Eine Verteilung der Einnahmen und Ausgaben der Pensions
versicherungsträger auf die einzelr:.en Bundesländer könnte 
nur dann ermittelt werden~ wenn die Pensionsversicherungs
träger neben der Buchhaltung fli~ des gesamte Bundesgebiet 
auch getrennte Buchhaltungen für jE:des Bundesland und für 
die ins Ausland gezahl teu Leistungen führen i.oJürdeno Der 
dafür notwendige VerwaltungsaufvJand erscheint nicht ver
tretbar, da auf Grund des eingangs Gesagten die Sozialver
sicherungsträger an der Kenntnis der Verteilung der Leistun
gen und Beiträge auf die einzelnen Bundesländer kein sach
liches Interesse haben könneno 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine parlamentarische 
Anfrage der Abgeordneten Dr 0 KOHLI"IAIER und Genossen aus dem· 
Jahre 1975 eNro 2045/J) hinweisen, in der sinngemäß der Be-

-
sorgnis Ausdruck verliehen wurde, daß durch Sondererhebun-
gen, an deren Inhalt die Sozialversicherungsträger kein 
sachliches Interesse haben~ die Ver1tlal tungskosten unnötig 
aufgebläht werden" \-/ie damals nachgewiesen werden konnte~ 
stellten die in dieser Sondererhebung ermittelten Daten 
tatsächlich ein Abfallprodukt der laufenden Arbeit der 
Sozialversicherungsträger dar und verursachten keine Kosteno 

Zu den im Auftrag des Präsidenten des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger durchgeführten 
Erhebungen für das Bundesland Vora.rlberg ist - wie der 
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Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger am 17.3.1980 berichtet hat -
folgendes zu bemerken: 

"Als eine Vorarlberger Tageszeitung für das Land Vorarl
berg ganz offensichtlich unrichtige Daten die gesetzliche 

Pensionsversicherung betreffend veröffentlichte, sah sich 
de::- Prä.sident des Hauptverbandes genötig"c, in der Öffent
lichkeit dazu Stellung zu nehmen; die Rechtsgrundlage 

hiezu ergibt sich aus § 31 Abso3 Z.1 und 2 ASVG, wonach 
es dem Hauptverband unter anderem obliegt, die Entwicklung 
der Sozialversicherung in ihren Beziehungen zur Volkswirt~ 
schaft zu überwachen und in wichtigen und grundsätzlichen 
Fragen der Sozialversicherung Gutachten zu erstatten und 
Stellungnahmen abzugebeno Wenn nun in der öffentlichkeit 

durch eine Tageszeitung die Behauptung aufgestellt wird, 
daß das österreichische Sozialversicherungsrecht ein Bun
desland benachteiligt, dann ist die Überprüfung einer" 

solchen Behauptung durchaus angezeigt und der Präsident 
des Hauptverbandes, dem die Vertretung des Hauptverbandes 
nach außen obliegt, dazu legitimierto 

Im übrigen verstößt die Argumentation, wonach innerhalb 
einer das ganze Bundesgebiet umfassenden Riskengernein
schaft der Saldo für ein Bundesland nachteilig sei, derart 
fundamental gegen den Geist unseres Systems der sozialen 
Sicherheit, daß schon aus diesem Grund dagegen entschieden 
aufgetreten werden muß. Wer mit der Saldierung der Sozial
versicherung nach Ländern beginnt, wird diese Saldierung 
nach Berufsgruppen fortsetzen müssen - dieser Weg führt 
zur Auflösung der Solidaritäto 
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Aus den eingangs erwähnten Gründen liegen Primärstatistiken~ 
das sind solche, die die in Diskussion gezogenen Daten direkt 
erheben, nicht vorD \-lohl aber konnte versucht '.'lerden, die für 
Vorarlbergaufgestellten Daten auf Grund von Sekundärstatisti
ken, das sind solche, aus denen auf die in Rede stehenden-Da-
ten mit vertretbarer Genauigkeit geschlossen werden ka~~~ zu 
überprüfenD" (Solche Sekundärstatistiken sind ucao die Ver
teilung der krankenversicherten Personen auf elie einzelnen 
Bundesländer, Meldungen der Pensionsversicherungsträger über 
den Stand der Pensionen im Dezember eines jeden Jahres, auf
geteilt nach Bundesländern, bzwo die Ergebnisse der Grund
zählung (Lohnstufenstatistik) hinsichtlich der Höhe der durch
schni ttlichen Monatsbei tragsgrundla.ge in der Pensionsversiche
runga)"Das Ausmaß der nach Vorarlberg gezahlten Pensionen vlUrde 
von den in Frage kommenden Pensionsversicherungsträgern ge
schätzt, und zwar auf Grund des AUE,maßes der über die Post-
ämter bZWD Banken (Sparkassen) in Vorarlberg geleisteten Zah
lungeno Diese Daten ließen sich auf Grund der buchhalterischen 
Unterlagen ohne erheblichen Mehraufwand kurzfristig feststellen .. " 

Im einzelnen beantworte ich die Anfrage illie folgt: 

Zu 10: Die Anfrage des Präsidenten des Hauptverbandes an die in 
Betracht kommenden Pensionsversicherungsträger und deren Ant
wort erging telefonische Der sich daraus beim Hauptverband 
und bei den Pensionsversicherungsträgern ergebende Umfang an 
Mehrarbeit wurde nicht festgestellto Es kann aber nicht'aus
geschlossen \'lerden, daß hiefüretliche Überstunden notwendig -
waren .. 

Zu 20: Die Zahl der Versicherten in der Pensionsversicherung der Un
selbständigen \'drd aus der Zahl der krankenversicherten Er
werbstätigen unter Berücksichtigung der in den Grundzählungen 
gemachten Angaben nur für das gesamte Bundesgebiet berechnet .. 
Eine Aufgliederung nach Bundesländern ist aus den vorliegen
den Datengrundlagen nicht möglicho 
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Zur näherungmveisen Abschätzung der Größenordnungen der in den 
einzelnen Bundesländern Versicherten kann jedoch die Zahl der 
krankenversicherten Erwerbstätigen (Arbeiter und Angestellte) 
bei den einzelnen Gebietskrankenkassen herangezogen itlerdeno Im 
Jahresdu~chschnitt betrug der Stand der bei den Gebietskranken-
kassen krankenversicherten Erwerbstätigen: 

1978 1979 
alle Gebietskrankenkassen 2,3480318 2,3610562 

GKK v.iien 6610172 6500398 
Niederösterreich 3660749 3700692 
Burgenland 520019 520897 
Oberösterreich 3920146 397082'7 
Steiermark 3050951 3090276 
Kärnten 1410059 1450416 
Salzburg 1510527 1530262 
Tirol 1730184 1750845 
Vorarlberg 10L~0 511 1050949 

Die Zahl der Versicherten in den Pensionsversicherungen nach dem 
GSVG und BSVG wird nur für das gesamte Bundesgebiet gemeldet. 
Die Krankenversicherten nach diesen Bundesgesetzes werden teil
weise nach Bundesländern aufgegliedert, können aber durcn den . 
relativ großen Unterschied der versicherten Personenkreise nicht 
als Vergleichsbasis herangezogen werdeno 

Im übrigen kann nach den Daten der Krankenversicherung schon 
deshalb keine Auf teilung der Versicherten in der Pensionsver
sicherung nach Bundesländern vorgenommen werden, weil eine 
große Anzahl aller Betrieb~ Selbstabrechner sind und unter 
diesen viele, die sich über mehrere Bundesländer erstrecken, 
ihre Versicherten aber nur bei einem Träger anmeldeno Hinzu 
kommt, daß Einpendler aus anderen Bundesländern natürlich eben-" 
falls das Bild verfälschen müßten. Selbst unter Vernachlässi
gung der Prinzipien einer sparsamen Ver\'lal tung könnten daher 
exakte Daten über die Versicherten nach Bundesländern übe~ 
haupt nicht erhoben werdeno 
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Zu ~ Die Zahl der 1)8118ionen 1,drd einmal jährlich, und z'ltrar 
im Dezember, von den Pensionsversicherungsträgern nach 
Bundesländern getrennt gemeldet und Z'h'ar handelt es 
sich hiebei um die im Dezember getätigten Pensionsliber
weisungen .. Diese l'Ieldung erfol§;t aber ohne Rücksicht 
darauf~ ob der Empfänger tatsäehlich ständig in diesem 
Bundesland lebt. Sie betrug: 

Pensionsversicherung nach dem 
AßVG: 

Wien 
Niederösterreich 
Burgenland 
Oberösterreich 
Steiermark 
Kärnten 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Ausland 

P · f • 1 ens10nsve~s1clerung nach dem 
GSVG: 

Wien 
Niederösterreich 
Burgenland 
Oberösterreich 
Steiermark 
Kärnten 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Ausland 

1978 

1.1380237 _ .. L. . 

3440020 
173Q428 

260955 
1Lj-90075 
1530057 

610389 
480861 

560913 
29,,565 
940974 

131,,29~ 

34'0428 
250223 

40661 
480435 
16~256 

80159 
60902 
90324 
40367 

30537 

1979 

1 ,1530043 

3440204 

174 0747 
270156 

1510549 
1540852 

620547 
490910 
580214 

300359 
990505 . 

.12.2 0297 

3l~0'635 

250484 

40715 
180718 
160652 

8,,362 

70197 
90629 
40458 
30447 
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1978 1979 

Pens.ionsversicherung, 
nach dem BSVG: 1720988 lli 0 479. 

wien 10561 10561 
Niederösterreich 520715 520440 
Burgenland 150559 150496 
Oberösterreich 350482 350990 
Steiermark 350452 350582 
Kärnten 110146 110350 
Salzburg 70035 70138 
Tirol 100175 100080 
Vorarlberg 30760 30726 
Ausland 103 116 

Zu 40: Durchschnittseinkommen der Versicherten werden nicht 
erhobeno Die jährlich zweimal durchgefü~~ten Grund
zählungen der Krankenversicherungsträger nach dem ASVG 
(Lohnstufenstatistik) geben die Möglichkeit~ die du~ch
schnittlichen monatlichen Beitragsgrundlagen der Er
werbstätigen in der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
zu errechneno Eine exakte Aufgliederung nach Bundes
ländern ist nicht möglicho Im Folgenden werden die 
Werte für die einzelnen Gebietskrankenkassen und der 
Gesamtdurchschnitt für alle Gebietskrankenkassen an
gegeben" 
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Durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage 
(ohne Sonderzahlungen) 

alle Gebietskrankenkassen 

GKK VJien 
NiederBsterreich 
Burgenland 
OberBsterreich 
Steiermark 
Kärnten 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 

Juli 1978_ 
80813 s 

9.403 s 
8.533 11 

7.375 11 

9.009 11 

8.147 11 

8.110 11 

9.188 " 
8.566 11 

9.035 11 

Juli 1979 
9. 4 29 S 

10.040 S 
9.200 11 

8.000 11 

9.615 11 

8.712 11 

8.727 11 

9.865 11 

9 .1l~8 11 

9.541 11 

Eine Aufgliederung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lagen in den Pensionsversicherungen der Selbständigen nach 
Bundesländern wird nicht durchgeführt. 

Zu 5.: Durchschnittspensionen nach Bundesländern werden nicht 
erhoben; es stehen auch keine anderen Daten zur Verfügung, 
die die Ermittlung von AIirechnungswerten zuließen. 

Unter Berücksichtigung obiger Angaben und der erwähnten 
Fehlerquellen wird deutlich, daß die vorhandenen Daten 
Schlußfolgerungen, wieviele Versicherte in den einzelnen 
Bundesländern für wieviele Leistungsempfänger aufkommen 
bzw. wie sich der Geldfluß aus den Bundesländern und \'1ie

der zurück gestaltet, nicht mBglichmachen. 

Der Bundesminister: 
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